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Wildeshauser Unternehmer gibt Traum
von Fahrdienst auf – Behörde blockiert

Michael Haake aus Wildeshausen verkauft seinen Oldtimer,
nachdem der Landkreis ihm die Eröffnung eines

Fahrdienstes untersagt hat.

Michael Haake, ein engagierter Bürger aus Wildeshausen, hat
einen Traum aufgeben müssen: Die Pläne, als Kleinunternehmer
Fahrdienste für Hochzeiten und Events anzubieten, wurden
durch bürokratische Hürden zunichte gemacht. Trotz seines
wachsenden Frusts und der Bemühungen, eine Lösung zu
finden, sieht sich Haake gezwungen, die Reißleine zu ziehen und
seine Bauvoranfrage zurückzuziehen.

Der Landkreis Oldenburg hatte entschieden, dass Haakes
Vorhaben nicht in einem reinen Wohngebiet umgesetzt werden
darf. An seiner Privatadresse auf dem Katenbäker Berg hätte der
Betrieb für ein Mietwagenunternehmen, selbst mit nur zwei
Oldtimern, keine Genehmigung erhalten können. Haake, der vor
seiner Frührente aus gesundheitlichen Gründen als Vorsitzender
der DRK-Ortsgruppe tätig ist, hatte gehofft, mit der Behörde
eine Einigung zu erzielen, doch dies blieb erfolglos.

Bürokratische Hürden und enttäuschte
Erwartungen

Haake stellte seinen Plan auf, weil er die Nachbarn nicht
belasten wollte. „Es handelt sich nur um zwei Fahrzeuge, und
die Anwohner haben nichts gegen das Projekt“, erklärte er in
einem Interview. Mehrere Gespräche mit den zuständigen
Behörden hatten jedoch nicht zu einer Lösung geführt, was



Haakes Enttäuschung nur verstärkt. Er argumentiert, dass die
Behörde durchaus einen gewissen Ermessensspielraum gehabt
hätte, um seinem Vorhaben zuzustimmen. Doch der Landkreis
blieb stur, und die Lackierung seiner Vision blätterte ab.

Mit der Absage zum eigenen Unternehmen war nicht nur eine
unternehmerische Hoffnung gewichen, sondern auch eine
Leidenschaft für die zwei Oldtimer, die Haake für seinen
Fahrservice nutzen wollte. Diese Fahrzeuge hätten ihm nicht nur
die Möglichkeit gegeben, Geld zu verdienen, sondern auch einen
kreativen Ausdruck für seine Liebe zu Autos und besonderen
Momenten geboten. Haake nannte besonders den Mercedes W
123 (Baujahr 1980), der ein Herzstück seiner Pläne war. Nun hat
er diesen Oldtimer verkauft, da eine Firma aus Berlin Interesse
daran bekundet hat. So könnte es sein, dass man bald das
Wildeshauser Auto in Filmen sieht, da der Käufer Fahrzeuge an
Filmstudios vermietet.

Ein neues Kapitel aufschlagen

Obwohl Haake seine ursprünglichen Pläne aufgeben muss, bleibt
er optimistisch für die Zukunft. Die Nachfrage nach Oldtimern ist
eventuell ein Weg, den er beschreiten kann. Während er nun
seinen alten Traum loslassen muss, sieht er die Chance, seine
Leidenschaft für Oldtimer in einem anderen Licht zu betrachten.

Die Geschichte von Michael Haake spiegelt das oft leidige Spiel
zwischen individueller Initiative und regulatorischer Hürde wider.
In dieser Art von Auseinandersetzung wird deutlich, wie wichtig
lokale Regelungen sind, aber auch, wie sie manchmal kreative
Bestrebungen hemmen können. Ein Umstand, der für viele
Unternehmer, besonders in Wohngebieten, eine
Herausforderung darstellt.

Schlussendlich bleibt Haake beim DRK aktiv und engagiert sich
weiterhin für die lokale Gemeinschaft. Vielleicht wird er in
Zukunft eine neue Idee entwickeln, die ganz andere
Möglichkeiten eröffnet. Jedes Ende kann bekanntlich auch einen



Neubeginn mit sich bringen.

Die Entscheidung des Landkreises Oldenburg, die Genehmigung
für Haakes geplantes Kleingewerbe zu verweigern, wirft Fragen
zur städtischen Planung und zu den Regelungen für
Kleingewerbe in Wohngebieten auf. Oftmals gibt es in
Deutschland strenge Regelungen, die sicherstellen sollen, dass
gewerbliche Tätigkeiten in Wohngebieten nicht zu einer
unzumutbaren Belastung für die Anwohner führen. Dies betrifft
nicht nur Lärm- und Geruchsbelästigung, sondern auch die
allgemeine Verkehrssituation. Solche Maßnahmen sind häufig
das Ergebnis von Beschwerden und Anliegen von Anwohnern,
die in einer ruhigen Umgebung leben möchten.

Ein weiteres Beispiel für die Schwierigkeiten bei der Gründung
von Kleingewerben in Wohngebieten ist der Fall von ähnlichen
Projekten in anderen Städten. In Städten wie Hamburg oder
München gab es bereits ähnliche Auseinandersetzungen, bei
denen Kleinunternehmer an die Grenzen ihrer rechtlichen
Möglichkeiten gestoßen sind. Oftmals müssen diese
Unternehmer alternative Standorte finden oder ihre
Geschäftsmodelle anpassen, um den Anforderungen der lokalen
Bauordnungen zu entsprechen, was erhebliche Zusatzkosten
und planungstechnischen Aufwand bedeutet.

Relevante rechtliche Rahmenbedingungen

Laut dem deutschen Baurecht können in Wohngebieten nur
bestimmte Gewerbe betrieben werden, die der allgemeinen
Wohnnutzung nicht schaden. In diesem Zusammenhang ist das
Baugesetzbuch (BauGB) relevant, das regelt, welche Art von
Nutzung in einem bestimmten Gebiet erlaubt ist. Insbesondere
Paragraph 1 Absatz 3 BauGB sieht vor, dass innerhalb eines
reinen Wohngebiets keine Unternehmen betrieben werden
dürfen, die eine Belastung für die Nachbarschaft verursachen
könnten.

Die Behörden haben in diesen Fällen jedoch einen



Ermessensspielraum, der es ihnen ermöglicht, Ausnahmen zu
genehmigen. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig, dass gerade
bei Kleingewerben in Wohngebieten diese Ausnahmen selten
gewährt werden. Dies führt dazu, dass viele Kleinunternehmer
davor zurückschrecken, ihre Ideen in die Tat umzusetzen, was
letztendlich auch die lokale Wirtschaft schädigen könnte.

Zudem ist es nicht nur der bürokratische Aufwand, der
potenzielle Unternehmer abschreckt. Auch finanzielle Aspekte
spielen eine wichtige Rolle. Viele Kleinunternehmer können sich
kostspielige Umzüge oder Rechtsstreitigkeiten nicht leisten, was
die Gründerkultur in den betroffenen Regionen stark
einschränkt. Hier könnte eine Reform der gesetzlichen
Rahmenbedingungen sinnvoll sein, um die Gründung von
kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern.
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